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Sind 6 oder mehr Kinder unter 18 Jahren vorhanden, so
ist ein Zuschlag nicht zu entrichten. Diese Vergünstigung kommt
nur Steuerpflichtigen zugute, deren Gesamtvermögen nach dem
Stande vom 31. "Dez' '1916 rinhnriderttairstnd Mk nicht

oder der Wegfall des Zuschlagsübersteigt. Die Ermäßigung . . _
tritt ferner nur ans Antrag ein. Der Anspruch auf Ermäßi
gung des Zuschlags oder auf Befreiung vom Zuschlag entfällt,
wenn der Antrag nicht spätestens Mmtttt rinern Monat nach
Insteltnng de« Kriegsstenerb - scheida bei dem Vorsitzenden
der Einkommensteuer-Veranlagungs-Koinmission gestellt wird.

Die vorstehenden Bestimmungen werden zur Kenntnis der
it kommenden Steuerpflichtigen hiermit mitgeteilt.in Betracht .

Mesterbnrg , den 30. Juni 1917.
Der Vorsitzende

vre Gtukommensteuee -Uerantasungs Kommisliou
An vir Hreer « Bürgermeister dre nachstehende«

Gemeinden:
Der Herr Regierungspräsident hat durch Verfügung vom

22. 6. 1917 zu den Beschlüssen des Kreisausschusses, durch welche
für das Rechnungsjahr 1917 die Erhebung von Zuschlägen über
den vollen Satz der Staats -Einkommensteuer hinaus und über
200°/o der vom Staate veranlagten Realsteuern in nachfolgenden
Landgemeinden des Kreises genehmigt worden ist, und zwar für:
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Ein» Ein-
Real-kom- Real- ü kom-

mrn-
steuer

steuern
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men¬
steuer

steuern

«jo o|o »jo o|o

Arnshöfen 125 28 Kuhnhöfen 300 400
Bilkheim 300 300 29 Meudt 150 —

Brandscheid 300 400 30 Mittelhosen 166 2|3 250
Coden 350 350 31 Molsberg 250 33313
Dahlen 200 250 32 Nentershausen 150 —

Düringen 150 250 33 Neustadt 125 —

Ehringhausen 200 ~ 34 Niedererbach 200 400
Eisen 210 240 35 Niederroßbach 200 300
Elsoff 250 300 36 Nister-Möhrend. 300 400
Emmerichenhain 250 250 37 Obererbach 250 250
Ettinghausen 150 — 38 Oberroßbach 200 300
Ewighausen
Gewunden

125 — 39 Pottum 225 225
200 300 40 Pütschbach 200 400

Girkenroth 300 300 41 Ruppach 200 250
Girod 133l|3 42 Sainscheid 300 300
Goldhausen 180 250 43 Salz 300 3QTC,

Grundst.
300

44 Salzburg 400 483-
Großholbach 100 ®tbb . u. 45 Seck 300 300

Gewbst.200 46 Stahlhofen 300 300
Härtlingen 300 300 47 Steinefrenz 250 250
Hahn
Halbs
Hellenhahn-Schb.
Hergenroth
Herschbach

135
150
150
150
350

225
225
350

48
49
50
51
52

Waigandshain
Waldmühlen
Wallmerod
Weidenhahn
Weltersburg

200
200

1662)3
1662]»
230

400

225

Homberg 200 — 53 Wengenroth 150 —

Hüblingen 225 225 54 Weroth 200 300
Hundsangen 200 300 55 Win,ren 150 —

Kleinholbach 300 200 56 Zehnhausenb.W. 300 300
auf Grund des §8 77 Abs. 3 des Kommünalabgabegesetzesund
der Bekanntmachung der Herrn Minister des Innern und der
Finanzen vom 26. Juni 1907 (Amtsblatt von 1907 Seite 287)
hierdurch die erforderliche Zustimmung erteilt.

Westerburg » den 30. Juni 1917.
_ _ Der Kanvrat.

A« die Deere» Bürgermeister «nd die Deere« Rechner.
Zur Beseitigung aufgetretener Zweifel wird darauf hinge¬

wiesen, daß nach ß 31, dritter Absatz, der Kriegssteuer-Gesetze die
Kriegssteuerbeiträge, soweit sie bis zum 1. Juli d. I . nicht ge¬
zahlt find, mit 5 Prozent zu verzinsen sind. Danach können auch
Zinsen bei Vorauszahlung der am 1. November 1917 bezw. 1.
März 1918 fälligen Teilbeträge(8 31 Absatz1) sofern die Zahlung
nach dem 1. Juli 191? erfolgt, nicht vergütet werden.

Eine Verzinsung von Vorauszahlungen(§ 31 Absatz 4)
findet nur dann statt, wenn die Vorauszahlung vor der Veran¬
lagung (Zustellung des Bescheides) also zu einem Zeitpunkte der
vor dem 1. Juli liegt, erfolgt und nur auf besonderen Antrag.
In diesem Falle werden die Zinsen bis 30. Juni einschließlich
berechnet.

Westerburg , den 2. Juli 1917.
Dev Vorsitzende

der GinkommenIteuerNerlagungs -Kommision.
An die Herren Bürgermeister de« Kreist «.

An die Berichterstattung bis 12. dS. Mts. über die Zahl
der in der Nutzholzabfuhr seit 27. 6. 1917 tätig gewesenen land¬
wirtschaftlichen Gespanne und der dabei geleisteten Gespanntage¬
werke wird erinnert. Fehlanzeige nicht erforderlich. (Verfg.
vom 26. 2. 1917 K. 1188 Kreisblatt Nr. 26.

Westerburg . den 5. Juli 1917.
DrrU «rsttzr«vr de« Krei «nn«sch<rste».

A« dir Herren Bürgermeister de« Kreist «.
Bezugnehmend auf den im Kreisblatt veröffentlichen Ausi

von Beiträgen für eine Deutsche Volksspende zum Ankauf
Lesestoff für Heer und Flotte, ersuche ich Sie, diesen Aufruf
Kenntnis der Gemeindeeingesessenen zu bringen und für den g,
Zweck wirken zu wollen. Etwaige Spenden bitte ich entg^
zunehmen und auf das Konto der Kreissparkasse Westerburgi
2510 Frankfurt a. M. bis zum 10. Juli d. Js . einzuzahlen.' .

Mesterbnrg . den 2. Juli 1917. Der Knndrat

1 u
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Verordnung
Betr.: Cntmendnng von Garten - «nd Felbfrä
Im Jntersse der öffentlichen Sicherheit bestimme ich^

Grund des Z 9b des Gesetzes Über den Belagerungszustand
4. Juni 1851 in der Fassung des Reichsgesetzes vom 11. Dez», JjL ir
ber 1915 für den mir unterstellten Korpsbezirk und — im©, \  §
vernehmen mit dem Gouverneur— auch für den BefehlSber» : Di,
der Festung Mainz:

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre, beim Vorliegen
dernder Umstände mit Haft oder Geldstrafe bis zu 1500 Mk.
bestraft, wer Gartenfrüchte, Feldfrüchte oder andere Bodenerz»
nisse aus Gartenanlagen aller Art, Weinbergen, Obstanlaz
Baumschulen, von Aeckern, Wiesen, Weiden, Plätzen, Wegenod
Gräben entwendet. _ M,

Frankfurt a. M , den 11. Juni 1917. j - ^
Stellvertretende « Generalkommando 18. Arrneekorz, 3L

Der stellv. Kommandierende General:
Riedel, Generalleutnant. _I :*retj

Im Anschluß an die Preußischen Ausführungsoorschrift4-
zum Besitzsteuergesetz und zum Kriegssteuergesetze wird ergänz,^ Er
folgendes bestimmt:

l. pp.
II. i'j

Die Vergütung an die Gemeinden(Gutsbezirke) für
Erhebung der Besitzsteuer wird für die ersten Veranlagungen
eine Mark für je 100 M. erhobene und an die Staatskasse al
führte Steuer festgesetzt. Denjenigen Gemeinden, in welchen
Grund besonderer Verträge der Erste Bürgermeister oder
städtischer Beamter den Vorsitz in der Veranlagungskomms
führt, wich daneben für die auf die Veranlagung der Besitzst
bezüglichen Arbeiten eine weitere Vergütung, und zwar für
erste Veranlagung eine solche von sechs Mark und künftig
solche von drei Mark für je 100 M. erhobene und an die Stal
kaffe abgelieferte Besitzsteuer bewilligt.

Die Vergütung für die Erhebung der Kriegssteuer,
schließlich des Zuschlags und der zu erhebenden Zinsen,

rift

auf zehn Pfennige für je 100 M. erhobene und an die Staats!» t t t
abgeführte Steuer einschließlich Zuschlag und Zinsen bemch| n
Daneben wird denjenigen Gemeinden, in welchen der ErsteA
germeister oder ein städtischer Beamter den Vorsitz in der D
anlagungskommission führt, für die auf die Veranlagung>»ffend
Kriegssteuer bezüglichen Arbeiten noch eine weitere Vergüt»
von dreißig Pfennigen für je 100 M. erhobene und abgesch» .
Kriegssteuer nebst Zuschlag und Zinsen bewilligt(vergleiche
Erläuterungen zum Haushaltspläne der Verwaltung der l>irfÄ
Steuern für 1917.)

III. pp.
Serlin , den 23. Mai 1917.

Der Finnnzminlfttk

Wird den Herren Bürgermeistern zur Kenntnis und
nachrichtigung der Hebestellen bekannt gegeben.

Westerburg , den 2. Juli 1917.
Der Vorsitzende

der Ginkommettstruer -Ueranlogungs -Kommilh«"
An dir Herren Bürgermeister des Kreist«

Betr. Maifenpstegeldanfordernngsiistr » über,
Die Waisenpflegegeldanforderungslisten für das 1. VieHtljchx

Ben
liege

.(y
»cher<
tit Bei

jahr (1. April bis 30. Juni ) sind mir bis späteste»« ' bi
10. Inli d. Js vorzulegen.

Der Termin darf nicht überschritten werden.
Mesterbnrg . 3. Juli 1917.

_ _ Der Kandrot
Nach Mitteilung der Eisenbahnvermaltung wird fortani

Besuch der zur Erholung im neutralen Ausland untergebM
und zur Teilnahme an der Beerdigung von daselbst gestört«
deutschen Kriegsgefangenen den Angehörigen dieser Personen°
einbarungSgemäß auf allen deutschen Staatsbahnen eineA
Preisermäßigung in demselben Umfange und unter deng»«
Voraussetzungen gewährt, wie den Angehörigen kranker oderh
wundster deutscher KciegSteilnehmer. Die zur Erlangung^
Vergünstigung beizubringenden Ausweise müssen erkennen-
daß es sich um den Besuch oder die Beerdigung von den
Kriegsgefangenen im neutralen Ausland handelt.

Die Königlichen Eisenbahndienststellen sind eisenbah
mit entsprechender Weisung versehen worden; den Prioa"
bahnen wird nahe gelegt werden, auf ihren Strecken dier
Vergünstigung zu gewähren.

Korli « , den 13. Juni 1917.
Der Minister de«
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Verordnung
über Höchstpreise für Honig . Vom 26 . Juni 1917.

Auf Grund der Bekanntmachung über KriegSmaßnahrnen
Sicherung der Volksernährung vom 22 . Mai 1916 ( Reichs
U S . 401 ) wird verordnet:

1. Der Preis für inländischen Honig darf, vorhehaltlich der
jrift im Abs . 2 , beim Verkaufe durch den Erzeuger bei

und Preßhonig 1,75 Mk . bei anderen Honigarten 2,75
.für V* Kilogramm nicht übersteigen . Beim Verkaufe durch

" [tc Personen darf der Preis für Seim - und Preßhonig 2,50
, für andere Honigarten 3,50 Mk . für Kilogramm nich

ldfrttchtr , Zeigen.
" » L Verkauft der Erzeuger in Mengen bis zu 5 Kilogran,m
zuiland v«, „jltelbar an Verbraucher , so darf der Preis für Seim - und—} 'S lilhanig bis auf2 Mk., für andere Honigarten bis aus3 Mk.

k Ja * ■ V» Kilogramm erhöht werden.
efeylsbmi Die Landeszentralbehörden können niedrigere als die im

, (, 1 und 2 bestimmten Höchstpreise festsetzen,
an an ! ”1 2- Der Preis für ausländischen Honig darf die im § 1
Jl 1 Satz 2 festgesetzten Preise nicht übersteigen.

Der Preis schließt die Kosten der Verpackung mit Aus
sm7™ nl e we  Kosten des Gefäßes sowie die Kosten der Versendung
W .gench Station des Verkäufers ( Bahn , Schiff oder Post ) ein.

i Verkäufer ist auf Verlangen des Käufers verpflichtet , das
"B binnen drei Monaten zu dem berechneten Preise zurückzu-

meettorp Falls das Gefäß durch den Gebrauch gelitten hat , kann
Verkäufer für die Abnutzung eine angemessene Herabsetzung

_j Preises fordern.
soorschrist 4 - Unter Seimhonig im Sinne dieser Verordnung ist der
cd ergänz « h Erhitzen der Waben gewonnene , unter Preßhonig der durch

pressen aus den Wabenresten gewonnene Honig zu verstehen.
5. Verträge über Honig , die vor dem 30 . Juni 1917 zu

uen als den darin festgesetzten Preisen abgeschlossen sind , sind
ke) für if % soweit die Lieferung zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt

!. Die in dieser Verordnung oder auf Grund dieser Ber¬
ing festgesetzten Preise sind Höchstpreise im Sinne des Ge¬

lbetreffend Höchstpreise , vom 4 . August 1914 in der Fassung
Bekanntmachung vom 17 . Dezember 1914 (Reichs - Gesetzbl.

,516) in Verbindung mit den Bekanntmachungen von , 21.
mr 1915 ( Reichs - Gesetzbl . S . 25 ) , 23 . März 1916 (Reichs-
tzbl. S . 183 ) und 22 . März 1917 (Reichs - Gesetzbl . S . 253 ) .&•- Reichs -Zuckerstelle kann nach näherer Bestimmung
Präsidenten des Kriegsernährungsamts Ausnahmen von den

schriften dieser Verordnung zulassen.
8. Diese Verordnung tritt mit dem 30 . Juni 1917 in Kraft.

' Staats ! L den 26 . Juni 1917.

-* ErsteM * ** Klrltuertrrtrrde » Keich - Kamler « . Dr . Helfferich.

a der N Bekanntmachung
lagung Gnd Meldepflicht für gewerbliche Verbraucher von Kohle,

Koks und Briketts.

raleube Grund der § § 2, 6 der Bekanntmachung über Regelung
direl ^ rkehrS mit Kohle vom 24 . Februar 1917 ( R . G . Bl . S

I und auf Grund § § 1 , 7 der Bekanntmachung über die Be-
»ng eine - Reichskommissars für die Kohlenverteilung vom 28.
m 1917 ( R . G . Bl . S . 193 ) wird folgendes bestimmt:

miniflrrj Meldepflicht.
Gewerbliche Verbraucher von Kohle , Koks und Briketts
argen der Meldepflicht nach Maßgabe dieser Verordnung.
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J. 1) Zur Meldung verpflichtet sind alle gewerblichen Der-
her ( natürliche und juristische Personen ) mit einem monat-
l Verbrauch von 10 Tonnen ( 1 Tonne — 1000 kg ) und

und zwar auch Bundesstaaten , Kommunen , öffentlich
>̂chk Körperschaften und Verbände für ihre gewerblichen Be¬

st ) Meldungen brauchen nicht erstattet zu werden für Be¬
fohlen der Staatseisenbahnen , Marinebunkerkohlen , Brenn-f >ur landwirtschaftliche Betriebe und Gaswerke.
ß)  Ferner sind von der Meldepflicht befreit Schiffsbesitzer,
? >hr Bedarf von der Schiffsbunkerkohlenstelle gemeinsam
? wird , sowie Zechenbesitzer , soweit sie selbst erzeugte Kohlen,
'und Briketts zur Aufrechtcrhaltung ihres Grubenbetriebes
^nselbstverbrauch ) oder zum Betriebe eigener Kokereien ( mit
; % e Nebenproduktenanlo , ,e„ ) , Teerdestillationen , Generator-
und sonstiger Gasanstalten oder Brikettfabriken verwenden,

^biefr Werke in unmittelbarem Anschluß an die demselben
^bssttzer gehörige Zechenanlagen errichtet sind.
^ ) Weiter sind der Meldepflicht nicht unterworfen Bäcke-

Schlächtereien , Gastwirtschaften , Gasthöfe , Badeanstalten
°»m,che Betriebe , soweit sie dem täglichen Bedarf der in der
'"de wohnenden oder sich vorübergehend aufhaltenden Be-

^8 dienen , ohne Rücksicht auf die Höhe des Verbrauchs.
Ob hiernach ein Verbraucher meldepflichtig ist , entscheidet

L^ lfrlSfalle die für den Wohnort deS Verbrauchers zuständige
Anstelle , beim Fehlen einer solchen die zuständige Kriegs-
^stSstelle , wenn auch diese fehlt , die zuständige KriegSamtstelle.

Juli
wird

b.

c.

§ 3.
Inhalt der Meldung.

(1 ) D,e Meldungen müssen unter Bezeichnung der Art und
der Herkunft der meldepflichtigen Gegenstände (z. B . Oberschlesische
Gaskohle , Ruhrzechenkoks , rheinische Rohbraunkohle , Niederlau-
fttzer Braunkohlenbriketts ) und unter Bezeichnung des Lieferers
oder der Lieferer folgende Angaben enthalten:

a . Bestand am Anfang des Vormonats,
b . Zufuhr im Vormonat,
c . Bestand am Schluß des Vormonats,
cl . Verbrauch im Vormonat,
e . Minderlieferung im Vormonat , soweit dadurch ein Be-

triebscmsfall verursacht ist.
k. Bestellung für den laufenden Monat,
g . Bestellung oder voraussichtliche Bestellung für den folgen-

den Monat.

(2 ) Die Angaben haben in Tonnen zu erfolgen.
8 4.

M - ld - frlst . Meldestelle.

(1 ) Die Meldung hat erstmalig in der Zeit vom 1 . bis 5.
1917 zu erfolgen . Der Zeitpunkt für weitere Meldungen
später bekanntgegeben werden . Die Meldung ist in vier

gleichlautenden Ausfertigungen zu erstatten an

dw für den Ort der gewerblichen Niederlassung des
Meldepflrchtigen zuständige Ortskohlenstelle , beim Fehlen
einer solchen an die zuständige Kriegswirtschaftsstelle,
die für den Ort der gewerblichen Niederlassung des
Meldepfllchtigen zuständige Kriegsamtsstelle,
denjenigen Kohlenausgleich , der unter Berücksichtigung der
Herkunft der meldepflichtigen Gegenstände zuständig ist,

Kohlenausgleich Essen:
für die im Rheinisch -Westfälischen Kohlensyndikat ver¬

einigten Zechen , die rheinischen Braunkohlengruben,
die Zechen des Aachener Reviers , sowie die fiskalischen
Zechen Obernkirchen , Ibbenbüren und am Deister aus¬
genommen das Gebiet der Rheinischen Kohlenhandelr¬
und Rhederei -Gesellschaft — ,

Kohlenausgleich Mannheim:
für die Zechen des Saarbezirks , Lothringens , der Pfalz,

Bayerns , die Braunkohlengruben des Großherzoatums
Hessen und das Absatzgebiet der Rheinischen Kohlen¬
handels - und Rhederei - Gesellschaft,

Kohlenausgleich Halle:
für die Braunkohlengruben in den Provinzen Brandenburg,

Sachsen , Posen und Schlesien sowie im Regieruns¬
bezirk Cassel , ferner in den Herzogtümern Braunschweig
und Anhalt,

Kohlenausgleich Dresden:
für die im Königreich Sachsen gelegenen Steinkohlenzechen

und Koksanstalten sowie für die Braunkohlengruben
des Königreichs Sachsen und des Herzogtums Sachsen-
Altenburg.

Kohlenausgleich K a t t o w i tz:
für die Steinkohlenzechen von Ober - und Niederschlesien.

, Reichskommissar für die Kohlenverteilung , Berlin:
für die aus dem Auslande bezogenen Kohlen,

d . den oder die Lieferer des Meldepflichtigen.
(2) Wenn keine Ortskohlenstelle oder Kriegswirtschaftsstelle

zuständig ist » fallt die Meldung zu a fort.
(3 , Kommen nrehrere Kohlenausgleichstellen oder mehrere

Lieferer in Frage , so sind gleichlautende Meldungen zu erstatten.
. ( 4 ) Der Zuständigkeitsbereich der Ortskohlenstellen und

Kriegswrrtschaftstellen wird von diesen Stellen öffentlich bekannt¬
gegeben.

„ §5‘ '
Art der Meldung.

(1 ) Die Meldungen , die mit Namensunterschrift ( Firmen¬
unterschrift des Meldepflichtigen versehen sein müssen , dürfen nur
aus den amtlichen Meldekarten erstattet werden , die jeder Melde¬
pflichtige bei der zuständigen (vergl . § 4 a ) Ortskohlenstelle , beim
Fehlen einer solchen bei der zuständigen Kriegswirtschaftsstelle,
wenn auch diese fehlt , bei der zuständigen Kriegsamtstelle gegen
eine Gebühr von ^ — ,15 für vier zusammenhängende Karten
beziehen kanii . Auch die im Falle des § 4 Abs . 3 noch weiter
erforderlichen Meldekarten sind dort einzeln erhältlich.

(2 ) Hat ein meldepflichtiger Betriebe an verschiedenen Orten,
so müssen für jeden Betrieb die Meldungen gesondert erfolgen.

(3 ) Jeder Meldepflichtige hat sich in der auf der Meldekarte
naher angegebenen Weise als zu einer bestimmten Verbraucher-
gruppe zugehörig zu bezeichnen . Falls ein Meldepflichtiger nach
der Art seines gewerblichen Betriebes zu mehreren Verbraucher¬
gruppen gehört , ist maßgebend , zu welcher Verbrauchergruppe der
wesentlichste Teil seines Betriebes gehört . Im Zweifelsfalle ent-
cheldet die zuständige Ortskohlenstelle , beim Fehlen einer solchen

die zustandlae Kriegswirtschaftsstelle , wenn auch diese fehlt , die
zuständige Kriegsamtstelle.

8 6.
M - it - rgadr der Meldungen fetten « der Kt - f - r - r.

(1 ) Jeder Lieferer , dem eine Meldekarte zugegangen ist ( §
4 d ), hat sie ohne Verz » " ^ ' » em eigenen Lieferer weiterzngeben,



sie zu dem Lieferer gelangt ist, der die meldepflichtiqen Ge-
genstande unmittelbar von der Grube bezieht oder selbst Erzeugt.

(2) Bedenken gegen die Angaben einer Meldunq bat der
Lieferer auf einem gesonderten Blatt der Kriegsamtstelle mitzuteilen

«j, , . . . Zweck der Meldung.

t ^ Ni benötigten meldepstichtigen Gegenstände sich
b!lV e? geändert -die Beschaffung wickEntrolle durch den Reichskommissar unterworfen

erhätt°^ ^ HntetlQ9en föt  etwa notwenige Abänderungen

,n ,.  Ausnahmen.
nnf.m? L! n !a9 MRble  zuständige KriegSamtstelle befugt, Aus-
zu^ willigen Bestimmungen der vorstehenden Bekanntmachung

g. , Anfragen und Anträge.
. Anfragen und Anträge, die diese Bekanntmachung betreffen

sind an die zuständige Ortskohlenstelle, beim Fehlen einer solchen'
* d'° Kri-g-mirt,ch-stlft°Ä. w-nn \uj , bU 'S
on die zuständige Kriegs«mtsstelle zu richten. ^

8 10.
c» Strafen.

.Ljuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden nach

vombU °BbrÜae Äi ? Bestimmung des8 7der BekanntmachungAbbruar 1917 mrt Gefängnis bis zu einem Jabre und
Strastmbestraft.̂ ^ *“ 3̂ ntoUfenb  Mark oder mit einer dieser

Neben der Strafe kann auf die Einziehung der Brennstoffe
°UJ bie sich die Zuwiderhandlung bezieht, ohneUnterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht '

§ n.
ovi. J». , Itthrafttretr «.
2L® e !n n 7Wä Un? / ritt am 1. Juli 1917 in Kraft,jpmttt , den 17. Juni 1917.

Der R-kch»kommissar für die Kohleriverteilung.
_ Fuchs.

2t" Bekanntmachungenvom 21. FV
®- 25)' vom 23. März 1916 (Re?

S ' ^ 3) »yd vom 22. März 1917 (Reichs-Gesetzbl. tz
m § ®- Die Versorgung der Barbiere und Friseure mit
Aufrechterhaltung ihres Gewerbes erforderlichen Raii
Kopfwaschselfe erfolgt nach näherer Weisung des Ueberm.
öi UffC| blr- Se-fenindustrie durch Vermittlung de?
deutscher Barbier-, Friseur- und Perückenmacher-Jnnun».

7- Zur Verwendung zu technischen Zwecken dürfend
t'ge Waschmittel an technische Betriebe und Gewerk '
insbesondere an Waschanstalten, nur mit ZustimmunqÄ
wachnngsausschussesder Seifenindustrie abgegeben werde? alt1
snwÄ SH * Triebe und Gewerbet?e?bende,? L «ch
Waschanstalten, die weniger als 10  Arbeiter beschäftig?, dert

auf Antrag einen Ausweis aM
gegen dessen Vorlegung die auf Aufrechterhaltung des ? « b.
A e. Menge an Waschmitteln abgegeben werden bogi

? uf§n)cl! bte ^lässige Höchstmenge angeben. % ßrich
L ? "“ s ^ ereC ? ^ung des UeberwachungsauLFerder ^ etfcnmbuftrte zu erfolgen. * a ^ to
„„„ ®te ? ^rlassung der auf Grund vorstehender Bestin,. W
0 . ^" ^ biiollten Auswege zum Bezüge von Waschmiltkl»©are
andere Personen sowie die Weiterveräußerung der auf d '
welse bezogenen Waschmittel ist verboten. zcht
J  « +2£5Et* SSa '«nmn*% 1

Bekanntmachung
VlS ^nü^ ^ ^ bb-ftimmungen zur Verordnung über den«fJJJ *J ®ltf ®blfen , Selfenpulvern und anderen fetthaltiqen
Waschmitteln vom 18. April 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 307)

Vom 21. Juni 1917. (Schluß.)
an5 ?' .Die Ueberlassuna der Seifenkarten zum Bezuae von
Waschmitteln an andere Personen als diejenigen, für die sie aus-

iowle die entgeltliche Weiterveräußerunq von Wasch-
Mitteln, die au Seifen arten bezogen sind, ist verboten.
X.S *; l Ueberwachungsausschuß der Seifenindustrie kann
r^ ^ L ^ . ^ haltigen Waschmitteln-n « LLkW

'JÜgx bestimmen, daß der Bezug von der Abgabe
abhängig" s? n ^ anbl8Cn ^sbehörde ausgestellten Bezugsschein

Die Ueberlassung der nach Abs. 1 ausgestellten Bezuas-
&lJü mÄ 9er00n  Waschmitteln an andere Personen als
diejenigen, für die sie ausgegeben sind, ist nur nach den Bestim-
mungen des Ueberwachungsausschussesder Seifenindustrie ge-

ist oeckchem̂^ bh""" fetthaltigen Waschmitteln im Hausierhandel

dürfen dst Pnis?^ im ^nhandel an den Selbstverbraucher
bei K- A. Seife einschließlich Packung
für ein Stuck von̂ 50 Gramm . . . . 0,20 Mk.

2- bei K. Seifenpulver einschließlich Packung?üc° "
je 250 Gramm . 3 n w sitjf

3. bei Kernseife und sonstiger Seife in schnittfester' Form, mit
Ausnahme von Feinseife, mit einem Gehalt an Fettsäure

d) «o ®un6"‘ m  füt  i *“•»»»"»
c) 40 „ 49 " " «'on ' " }
d 30 „ 39 " l 4,'70 " " 1
e) 20 „ 29 „ * 3 35 " * }
f) unter 20 l " i 3o " " }
f | einff.ifef einschließlich Packung 12 Mk' für 1 Kilogramm,
ö‘ Ir * ®ehnnerstlfe mit Ausnahme der nach § 2 Abft 3 in

Fetllaure'von^ ^bbbnben Kaliseife, mit einem Gehalt an

b> 30  Säf 1 Hund -' t 5.80 Mk. füt I Kilogramm4 : ; tjl • : I -
dj i°, . » . i so ; ; ie) unter 10 „ . 0ß »i t

nicht übersteigen. U'05 * " 1
hp8£i tf,W e«b WS “ Preise sind Höchstpreise im Sinne
des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914 in der
Fassung vom 17. Dezember 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516), in

s »v ür  i o i C r>— 7 7 ^ t̂vvryocoen ti

tmlbehörde' ^ ? ön#ufe5fn finb' bestimmt die La
8 10 . Die Bestimmungen dieser Verordnung finden kein

Wendung gegenüber den Heeresverwaltungen, der Mari
üßt Ŝa9fiJ nbHbrCnieni§ert  Personen, die von diesen Vermal
m t Waschmitteln versorgt werden. Die Verwaltunaen
besondere Anordnungen über die Versorgung. ^
rA 1!-., Mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder mit
strafe bis zu fünfzehnhundert Mark wird bestraft:

1. wer den Bestimmungen der §8 1, 3, 6, 7, 8, § 4und 3 zuroiderhandelt, .
2' SS ^^ Wiederverkäufer entgegen der nAbs. 1 getroffenen Regelung abgibt.
8 12 . Die Bestimmungen treten am 1. Juli 1917  in

sie treten an die Stelle der Bekanntmachungen, betreffend
fuhrungsbestimmungen zur Verordnung über den Verkehr
^ e, ^MKC19ieUr%SAf ^su?te7 n^ et J? alH0en  Waschmitteln,
Ä -ickL̂ !??b (Relchs-Gesetzbl. S . 766), vom 28. August

0^ ' vom 14. Dezember 1916 (Reichr-
setzbl. S . 1381). vom 5. Mm 1917(Reichs-Gesetzbl. S . 399

Knftir», den 21. Juni 1917.
ytv Stellvertreter des Keichslranzers. Dr. Helffew*

60 Gramm
Feinseife

August 1917

50 Gramm
Feinseife

Sept . 1917

Seifenkarte.
im Gramm 100 Gramm
Seifenpulver

August 1017

100 Gramm
Seifenpulver

Sept . 1917

50 Gramm III 100 Gramm
Feinseife1 Seifenpulver

Oktober 1917 || | Oktober" 1917

Nicht
übertragbar

Seifenpulver
August 1917

100 Gramm
Siifenpulver

Eept. 1917

100 Gramm
Seifenpulver

Oktober 1917

50 Gramm
Seifenpulvtr

August 1917

50 Gramm
Seifenpulvtr

Sept . 1917

50 Gramm
Seifenpulvtr

Oktober 1917

Nicht
Übertragbar

ä'eifruksktk

80 Gramm III loo Gramm

AJ Ä " l" l8
100 Gramm

Seifenpulvtr
Januar 1918

80 Granu»
Seifenpulvw

Januar 191°

50 Gramm
Feinseife..

Dezemb. 1917,
100 Gramm 100 Gramm

■1917 Dezemb 1917 Dezc,

50 Gram«
SeifenpalW-
eaerr.6. 19̂ .,

50FeimifeU"J 100 Gramm 50 Gram« i
„ *» |
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